
Allgemeines

weise im Zoll- und im Währungsvertrag mit der Schweiz, soweit in
diesen Sachbereichen schweizerisches Rechtgilt bzw. eine liechtensteini-
sche Konkurrenz- bzw. Parallelgesetzgebung ausgeschlossen ist oder im

EWR-Abkommen®, dem das Vorrangprinzip vor nationalem Recht zu-
grundeliegt.”

Da das Referendumsrecht in der Verfassung grundsätzlich nur
fakultativ vorgesehen ist und obligatorische Volksabstimmungen nur in

bestimmten Ausnahmefällen? stattfinden, ist die (direkte) Mitwirkung

des Volkes an der staatlichen Willensbildung als gering einzustufen. Das
heisst, dass Volksabstimmungen nur initiiert werden, wenn Gesetzes-
und Finanzbeschlüsse des Landtages sich mit der Meinung der grossen

Mehrheit der stimmberechtigten Landesangehörigen nicht decken, was

in der Staatspraxis selten vorkommt.?

Es besteht nach der Verfassung auch die Möglichkeit, dass der
Landtag Verfassungs- und Gesetzesbeschlüsse für dringlich erklärt.

Damit schliesst er sie vom Referendum aus. Diese Möglichkeit der
Dringlicherklärung unterscheidet sich vom «monistischen republikani-

schen Schweizer System».!°

IV. Rechtliche Verfahrensordnung

Volksrechte bestehen insoweit, als sie die Verfassung begründet und sie

einfachgesetzlich normiert sind. Das Volk, die stimmberechtigten Lan-
desangehörigen, ist ein «verfasstes Staatsorgan», das seine Zuständigkei-

ten im Rahmen des Gesetzes vom 17. Juli 1973 über die Ausübung der
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